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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend di~ schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Blenk und Genosse vom 9. November 1989, 

Nr. 4505/J-NR/1989, "familiengerechte Be­

förderung von Kleinkindern nach dem Eisen­

bahnbeförderungsg9setz" 

Ihre Frage 

'I'I1f3 lAB 

~990 -01- [) 5 

zu l;.s-oS' I J 

"Sind Sie bereit, im Interesse einer gerade die Mehr-Kinder­

Familie in ihren überdurchschnittlichen Belastungen berück­

sichtigenden Neuregelung den § 16 Abs. 2 Eisenbahnbe­

förderungsgesetz (EBG) so zu novellieren, daß hinsichtlich 

der unentgeltlichen Beförderung die Beschränkung auf 

höchstens zwei Rinder je Begleitperson fällt'?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Der § 16 Abs. 2 EBG lautet derzeit: 

flDie Eisenbahn hat in Begleitung reisende Kinder bis zum 

vollendeten sechsten Lebensjahr, jedoch je Begleitperson 

höchstens zwei Kinder, fUr die ein Sitzplatz nicht bean­

sprucht wird, ohne Fahrausweis2uftentgeltlich und Kinder vom 

vollendeten 6. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr sowie 

jUngere Kinder, fUr die ein Sitzplatz beansprucht wird, zum 

halben gewöhnlichen Fahrpreis. verbehaltlich der Rundung nach 

dem Tarif. zu befördern; maßgebend ist das Lebensalter am 

Tage des Reiseantritts." 

4443/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Dazu ist jedoch zu bemerken. daß die 6BB die auf der Grund­

lage des § 16 Abs. 2 EBG erstellten Z. 14.2 und 14.3 lit. a 

6PT (österreichischer Eisenbahn-Personen- und -Reisegepäck­

tarif) sehr familienfreundlich auslegen und mit dem Umwelt­

ticket flir Familien auch ein Angebot speziell für kinder­

reiche Familien geschaffen haben. 

Ich habe Auftrag gegeben zu prüfen, ob die großzügige Inter­

pretation des § 16 Abs. 2 EBG insoweit in den Tarif aufge­

nommen werden könnte, als alle Kinder bis zum vollendeten 

sechsten Lebensjahr nach dem Tarif unentgeltlich zu befördern 

sind, sofern flir sie kein eigener Sitzplatz beansprucht wird. 

Dabei wäre aus kundendienstlichen Erwägungen zu tolerieren, 

daß solche Kinder Sitzplätze solange belegen~ als sie von 

anderen Reisenden nicht beansprucht werden. 

4. Jänner 1990 

Der Bundesminister 
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